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 Veröffentlicht am 23.11.1999

Norm

WGG §15b Abs6

Rechtssatz

Ein Vermietungsabschlag - wie ihn der Gesetzgeber o2ensichtlich vor Augen hat - wäre im Ergebnis weitgehend

hinfällig, würde man den regelmäßig deutlich höheren Ertragswert nach Marktverhältnissen in die Wertermittlung

einfließen lassen. Dies würde der Absicht des Gesetzgebers wohl kaum entsprechen.
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